
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
vom 10.12.2020

Beschluss:
Br-00-131/20

TOP:
Fortschreiten der Digitalisierung  technische Ausstattung der
Stadtverordneten (Antrag Fraktion ProBrück)  (rd. 5 Min)

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück beschließt die Brücker
Stadtverordneten bei der Ausstattung mit technischen Endgeräten zur papierlosen
kommunalpolitischen Arbeit zu unterstützen und stellt jedem Stadtverordneten, mit
Ausnahme der bereits durch das Amt Brück bezuschussten
Amtsausschussmitgliedern, dafür bis zum 30.06.2021 einen Zuschuss i.H.v. EUR
500,00 zur Verfügung.
Bei vorzeitiger Niederlegung des Mandats sollen EUR 100,00 pro noch
verbleibendem Jahr der nicht verstrichenen Wahlperiode vom niederlegenden
Mandatsträger an die Stadt Brück zurückgezahlt werden.

Die Sitzungsunterlagen werden im Gegenzug ab dem 01.01.2021 ausschließlich
digital an die Stadtverordneten versendet.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :11
Nein-Stimmen :1
Enthaltungen :1
befangen :0
Abstimmung :beschlossen mit Änderungen

Beschluss:
Br-10-139/20

TOP:
Änderung Stellenplan  (rd. 5 Min)

Beschluss:
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück beschließt die Erhöhung des
Stellenplans für die Wirtschaftskräfte der Kita Planegeister  um 0,125 VbE ab
01.01.2021.
 

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :13
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
Br-00-146/20

TOP:
Sofortige Aussetzung von Präsenzsitzungen aller Gremien der
Stadtverordnetenversammlung Brück während der COVID-19-
Pandemie (Eilantrag der SPD-Fraktion vom 08.12.2020)

Beschluss:
Die Fraktion der SPD Brück beantragt die sofortige Aussetzung der Durchführung
aller Präsenzsitzungen der Fachausschüsse sowie der
Stadtverordnetenversammlung Brück. Ausnahmen sollen, nur soweit  gesetzlich
vorgesehen, für dringende Beschlussfassungen alleinig in Sitzungen der
Stadtverordnetenversammlung gelten. Um die weitere Arbeit der Gremien und
Einbindung der Verwaltung sicher zu stellen, werden zukünftig bis zum Ende der
COVID-19-Pandemie die digitalen Medien, wie bspw. Microsoft Teams, WebEx,
Skype oder andere Lösungen, zur Fortsetzung der Sitzungstätigkeit genutzt.



Die SPD-Fraktion beantragt für den v.g. Eilantrag namentliche Abstimmung
zur Aufnahme auf die Tagesordnung sowie ebenso in der Sache selbst

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :1
Nein-Stimmen :10
Enthaltungen :2
befangen :0
Abstimmung :abgelehnt

Beschluss:
Br-20-129/20

TOP:
Ankauf Grundstücke Parkplatz Bhf (Antrag Fraktion Pro Brück) (rd. 10
Min)

Beschluss:
Die Stadtverordneten beschließen den Ankauf von Grundstücken am Bahnhof
entlang der alten Ladestraße  zum Zweck der Schaffung weiterer P+R-
Flächen/Parkplätze. Sie beauftragt dazu den Amtsdirektor/die Verwaltung den
Ankauf der direkt an die vorhandene Parkfläche angrenzenden Flächen bis zu den
Gärten vorzubereiten.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :13
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen mit Änderungen

Beschluss:
Br-30-135/20

TOP:
5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Brück - Bestätigung
Vorentwurf und Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange (rd. 10 Min)

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück bestätigt den Vorentwurf zur 5.
Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich der Begründung (Teil 1, Stand:
Oktober 2020) und dem Umweltbericht (Stand: Oktober 2020) und gibt die
Unterlagen zur Offenlegung (§ 3 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB) und zur Beteiligung
der Behörden und der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) frei.

Der Beschluss wird gemäß Hauptsatzung der Stadt Brück öffentlich bekannt
gemacht.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :13
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen



Beschluss:
Br-30-136/20

TOP:
PV-Anlage Neuendorf/ Alt Bork  - Bestätigung Vorentwurf des

vorhabenbezogenen Bebauungsplans und Beteiligung der
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
(rd. 10 Min)

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück bestätigt den Vorentwurf zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan PV-Anlage Neuendorf/ Alt Bork
einschließlich der Begründung (Teil 1, Stand: Oktober 2020) und dem
Umweltbericht mit integriertem Artenschutzfachbeitrag zum Vorentwurf (Stand:
Oktober 2020) und gibt die Unterlagen zur Offenlegung (§ 3 Abs. 1 und § 2 Abs. 2
BauGB) und zur Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange (§ 4
Abs. 1 BauGB) frei.

Der Beschluss wird gemäß Hauptsatzung der Stadt Brück öffentlich bekannt
gemacht.

Mitwirkungsverbot:

Aufgrund des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg haben
folgende Stadtverordnete weder an der Beratung noch an der Abstimmung
mitgewirkt:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :13
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
Br-30-137/20

TOP:
Bestätigung Ausführungsplanung und Ermächtigung zur
Auftragsvergabe Außenanlagen Schulcampus Brück (rd.5 Min)

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die beigefügte1.
Ausführungsplanung für die Außenanlagen des künftigen Schulcampus
Brück.

Die SVV ermächtigt den Amtsdirektor nach erfolgter Ausschreibung mit der2.
Auftragsvergabe der Bauleistungen für die Außenanlagen des
Schulcampus Brück.

Die Ermächtigung zur Auftragsvergabe erfolgt unter Vorbehalt der
Haushaltsgenehmigung 2021.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :11
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :2
befangen :0
Abstimmung :beschlossen



Beschluss:
Br-30-138/20

TOP:
Anschlussgleis vorzeitiger Maßnahme Beginn (Version 2) (rd. 5 Min)

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nachfolgende überplanmäßige
Ausgaben in Höhe von 250.000,00 Euro um die Auftragsvergabe für die
erforderlichen Reparaturen am kommunalen Gleis veranlassen zu können.

Zur Verhinderung von Unfällen und zur Abwendung von Schadens- und
Regressansprüchen ist eine zwingende Reparatur unabdingbar und es müssen
überplanmäßige Mittel sofort bereitgestellt werden.

Die SVV ermächtigt den Amtsdirektor Herrn Köhler den Bauauftrag nach erfolgter
öffentlicher Ausschreibung zu unterzeichnen.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :13
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen

Beschluss:
Br-30-116/20

TOP:
Errichtung der E-Ladesäulen in der Stadt Brück und am Bahnhof Baitz
(Version 2)   (rd. 10 Min)

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung Brück beschließt den Kauf und die Errichtung
der Variante 1, je einer AC-Ladesäule an den folgenden Standorten:

Netto-Parkplatz Buchenweg, eine AC-Ladesäule für 2x 22kW mit 2
Ladepunkte

Bahnhof in Brück, eine AC-Ladesäule für 2x 22kW mit 2 Ladepunkte

Bahnhof in Baitz, eine AC-Ladesäule für 2x 22kW mit 2 Ladepunkte

Als Standorte sind in den Karten (siehe Anhang) die Plätze markiert. Der Standort
der Ladesäule am Bahnhof Brück wurde auf die Seite des Restaurants Stadtmitte
gelegt. Dies ergab eine Kostenersparnis beim Netzanschluss.

Im Jahr 2020 soll mit der Errichtung der Ladesäule am Buchenweg begonnen
werden. Zur Finanzierung des Eigenanteils von 5.318,96 Euro (brutto) werden
Mittel aus dem Produkt 54100 (Deckungskreis) des Haushalts 2020 verwendet. Die
Umsetzung der anderen beiden Säulen erfolgt nach Freigabe im Jahr 2021. Zur
Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 14.117,92 Euro (brutto) werden Mittel
im Haushalt 2021 eingestellt.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :0
Nein-Stimmen :11
Enthaltungen :2
befangen                   :0
Abstimmung :abgelehnt



Beschluss:
Br-30-134/20

TOP:
Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug Bauhof Brück  (rd. 5 Min)

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung Brück beauftragt den Amtsdirektor mit der
Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges für den Bauhof Brück. Weiterhin
wird der Amtsdirektor beauftragt, die Leistungen im Rahmen des Leasing
entsprechend auszuschreiben, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu
vergeben und eine eventuell erforderlich werdende Genehmigung zum Abschluss
des Leasingvertrages von der Kommunalaufsicht einzuholen.

Die erforderlichen Mittel werden über den Haushalt 2021 (Produktkonto 54100
523200) bereitgestellt.

Abstimmung:
Anwesende :13
Ja-Stimmen :13
Nein-Stimmen :0
Enthaltungen :0
befangen :0
Abstimmung :beschlossen


